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(2) Von Hand bewegte Wagen, auch Kleinwagen, 
müssen bei Dunkelheit oder starkem Nebel mit 
Lichtem versehen sein.

(3) Lokomotiven müssen beaufsichtigt werden, so
lange sie durch eigenen Kraftantrieb bewegungs
fähig sind. Auf freier Strecke befindliche Lokomo
tiven müssen stets beaufsichtigt sein.

§ 216
Bleibt ein Zug auf freier Strecke liegen, so muß 

ihn der Zugführer gegen Gefährdung durch andere 
Fahrzeuge sichern.

5. Streckensicherung

§ 217
(1) Strecken, auf denen die gewöhnlich zugelas

sene Fahrgeschwindigkeit vermindert werden muß, 
sind kenntlich zu machen, desgleichen Strecken, die 
nicht befahren werden dürfen.
. (2) Gleisenden müssen durch Gleissperren ge

sichert sein.
§ 218

Weichen müssen, soweit es die Betriebsverhält
nisse erfordern, beleuchtet, verschlossen oder an
derweitig gesichert seih.

§ 2 1 9
Gegenstände aller Art, die den Fährbetrieb ge

fährden können, sind vom Bahnkörper fernzuhalten.

§ 220
Schranken müssen geschlossen sein, solange für 

die Wegebenutzer eine Gefahr besteht. Übergänge 
der öffentlichen Wege sind bei Dunkelheit oder 
starkem Nebel zu beleuchten, solange die Schran
ken geschlossen sind.

§ 221
(1) Wenn die Schranken geschlossen werden oder 

ein Zug sich dem Wegeübergang nähert, müsseh 
sämtliche Wegebenutzer an etwa vorhandenen 
Warnkreuzen, sonst in angemessener Entfernung 
vor den Gleisen halten oder die Gleise sofort 
räumen.

(2) Es ist verboten, Schranken oder sonstige Ein
friedigungen und Sicherungsanlagen unbefugt zu 
öffnen, zu übersteigen öder ihre Betätigung zu be
hindern.

6. Betreten der Bahnanlagen

§ 222
(1) Die Bahnanlagen dürfen nur Von den dort 

tätigen Aufsichtspersonen und Arbeitern betreten 
werden. Andere Personen dürfen die Gleise nur 
auf den dafür vorgesehenen Übergängen über
schreiten. ,

7. Unterhaltung der Bahnanlagen
§ 223 V

■ Die Bahnanlagen, Fahrzeuge und sonstigen Be
triebsmittel sind so zu unterhalten, daß ein sicherer 
Betrieb bei der • “höchsten zugelassenen Fahr- 
geschwindigkeit gewährleistet ist. \ h
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Abschnitt XIII. Sprengstoffe und Zündmittel
1. Allgemeines

§ 224
Es dürfen nur solche Sprengstoffe und Zündmittel 

verwendet werden, die in einer bergbaulichen Ver
suchsstrecke geprüft und für den Bergbau durch die 
Hauptabteilung Arbeitsschutz im Ministerium für 
Arbeit und durch die Technische Bergbauinspektion 
im Staatssekretariat für Kohle und Energie zuge
lassen sind.

§ 225
Auf jeder Betriebsanlage muß mindestens eine 

Person im Besitz eines Sprengstofferlaubnisscheines 
(Muster B oder C) sein.

§ 226
G  Wird eine Höchstlademenge für Wetterspreng

stoffe auf gasgefährdeten Kali- und Steinsalzberg
werken durch die Technische Bergbauinspektion im 
Staatssekretariat für Kohle und Energie im Einver
nehmen mit der Hauptabteilung Arbeitsschutz im 
Ministerium für Arbeit festgesetzt, so hat sie der 
Werksleiter durch ständigen Aushang dem Schieß- 
berechtigteri bekanntzugebeh.

.......... • , § 227
(1) Annahme, Beförderung, Lagerung, Ausgabe 

und Wiedereinnahme der Sprengstoffe und Zünd
mittel dürfen nur durch den Werksleiter oder durch 
von ihm ausdrücklich damit Beauftragte erfolgen. 
Diese müssen der Technischen Bezirks-Bergbau- 
inspektion und der Arbeitsschutzinspektion nam
haft gemacht werden.

(2) Mit der Hilfeleistung für die in Abs. 1 ge
nannten Arbeiten dürfen nur solche Personen be
schäftigt werden, die dem Werksleiter als zuver
lässig bekannt Sind.

(3) Die Namen der Sprengstoffausgeber und der 
Hilfspersonen sind in das Zechenbuch einzutragen 
und der Belegschaft durch Daueraushang bekannt
zugeben.

§ 228
Es ist verboten, andere als die von der Werks

leitung angeschafften Sprengstoffe und Zündmittel 
auf die Grube mitzubringen oder die gelieferten 
Sprengstoffe und Zündmittel unbefugt von dort zu 
entfernen.

§ 229
(1) Gefundene Sprengstoffe und Zündmittel sind 

unverzüglich an die zuerst erreichbare Aufsichts
person abzuliefern. Der Werksleiter hat der zustän
digen Dienststelle der. Volkspolizei Anzeige zu er
statten. Die Anzeige ist nicht erforderlich, wenn die 
Sprengstoffe oder Zündmittel vor Ort im Haufwerk 
gefunden Werden.

(2) Gefrorene Sprengstoffe dürfen nur unter Auf
sicht des Schießsteigers aufgetaut werden. Das Auf
tauen hat außerhalb des Sprengstofflagers in Ge
fäßen zu erfolgen, die mit lauwarmem Wasser um
geben sind. Die Patronen dürfen dabei nicht mit 
dem Wasser in Berührung kommen.

(3) Verdorbene Sprengstoffe und Zündmittel sind
unverzüglich nach näherer Anweisung des Werks
leiters zu vernichten. •. ' 'V •

(2) Das unbefugte Gehen in den Gleisen ist ver
boten.


